
Um ein Unternehmen aufzubauen, be -
nötigen Existenzgründerinnen und 
-gründer Geld für Ge schäfts ein richtung,
Geräte oder Ma schinen, An- und Um -
bau ten oder ein erstes Warenlager.
Auch bereits bestehende kleine und
mittlere Unternehmen finanzieren ihre
Investitionen meist mit Hilfe lang fris ti -
ger Darlehen. Allerdings erhalten mit -
telständische Unterneh men sowie
Existenzgründer bei ihrer Bank in aller
Regel nicht dieselben günstigen Kre dit  -
konditionen wie Groß unter nehmen.
Der Bund bietet daher besondere För -
der programme an, um diesen Nachteil
auszugleichen und um die Ausstattung
mit Eigenkapital zu ver bessern.

KfW-StartGeld: Fremd finan zie -
rungsbedarf bis 50.000 Euro
Im Rahmen der Initiative „Kleiner
Mittelstand“ hat die KfW Mittelstands -
bank ihre bisherigen Kredit pro gram me
StartGeld und Mikro-Darlehen bzw.
Mikro 10 zum 1. Januar 2008 zu einem
Förderprogramm zusammengefasst:
dem KfW-StartGeld. 

Das neue Förderprogramm ist
nicht mehr nur – wie das bisherige
StartGeld – für Existenzgründerinnen
und Existenzgründer gedacht, sondern
auch für kleine Unternehmen bis zu
drei Jahren nach dem Start. Der Ge -
samtfinanzierungsbedarf, der durch

ein Darlehen gedeckt werden soll, darf
nicht mehr als 50.000 Euro betragen.
Der gesamte Investitionsbetrag kann
über 50.000 Euro liegen, wenn der dar-
über hinausgehende Betrag aus eige-
nen Mitteln finanziert wird.

Was wird gefördert?
Das KfW-StartGeld unterstützt alle
Formen der Existenzgründung: also die
Neugründung und Übernahme eines
Unternehmens oder auch den Erwerb
einer tätigen Beteiligung. Mit KfW-
StartGeld lässt sich auch eine Gründung
im Nebenerwerb finanzieren, wenn ge -
plant und absehbar ist, dass das Un ter -
nehmen mittelfristig auf einen Voll  -
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erwerb ausgerichtet ist. Außerdem
kann man es für Festigungs maß nah men
innerhalb von drei Jahren nach Auf nah -
me der Geschäftstätigkeit beantragen.
Gefördert werden auch erneute Unter -
nehmensgründungen, z. B. nach einer
Insolvenz. 

Das Geld kann für Investitionen
ver wendet werden: z. B. für den Kauf
von Grundstücken, den Kauf oder den
Bau von Gebäuden, den Kauf von Ma -
schi nen, Anlagen und Einrichtungs ge -



gen ständen, die Anschaffung einer
Be  triebs- und Geschäftsausstattung so -
wie für eine Erstausstattung und Auf -
stockung des Material-, Waren- oder
Ersatz teil lagers. Oder aber für Be triebs -
mittel (inkl. Wiederauffüllung des
Wa ren   la gers), hier bis maximal
20.000 Euro.

Wie wird gefördert?
Die Förderung durch das KfW-Start -
Geld beträgt maximal 50.000 Euro. Sie
darf bis zu 100 Prozent des Fremdfinan -
zie rungsbedarfs umfassen. Ob und in
welchem Umfang Sicherheiten gestellt
werden, müssen Antragsteller und
Haus bank im Einzelfall vereinbaren.
Die KfW macht hier ihrerseits keine
Vorgaben. Die Praxis zeigt, dass, wenn
Sicher hei ten vorhanden sind, sie auch
von der Haus bank zur Absicherung des
Dar lehens mit herangezogen werden. 

Die KfW gewährt der Hausbank
eine Haftungsfreistellung in Höhe von
80 Prozent. Das bedeutet: Die KfW
haftet – für den Fall, dass der Kredit -
neh mer seinen Kredit nicht zurückzah-
len kann – gegenüber der Hausbank
für 80 Prozent der offenen Forderung. 

Ein Antrag auf KfW-StartGeld muss
vor Beginn des Vorhabens an die Haus -
bank (Bank oder Sparkasse) gestellt
wer den. Dabei kann KfW-StartGeld
zwei   mal je Antragsteller gewährt   wer-
den, so fern der kumulierte Zusage -
betrag 50.000 Euro (Betriebsmittel
maximal insgesamt 20.000 Euro) nicht
übersteigt. Bereits gewährte Darlehen
aus den Pro grammen StartGeld, Mikro-
Dar lehen oder der Variante Mikro 10
werden auf den Betrag von maximal
50.000 Euro angerechnet.

Unternehmerkapital: ERP1-Kapital
für Gründung (0 bis 3 Jahre) 
Existenz   grün der und junge Unter neh -
men können bis drei Jahre nach der
Geschäftsau f nahme eigenkapitalähn -
liche Mittel in Form langfristiger Nach -
rangdarlehen beantragen. Gefördert
werden Grün dungs- bzw. Investitions -
vorhaben, die eine nachhaltig trag -
fähige selbständige Existenz – gewerb-
lich oder freiberuflich – als Haupter werb
erwarten lassen. Das „ERP-Kapital für
Gründung“ hat dabei vier entscheiden-
de Vorteile: 

3 Eigenkapitalähnlich bedeutet,
dass – rein „bankentechnisch“ – dieses
Dar lehen dem Eigenkapital des Unter -
neh mens zugerechnet wird. Die Eigen -
kapi talbasis des Unternehmens wird
dadurch gestärkt. Die weitere Aufnah -
me von Fremdkapital (Krediten) wird
dadurch erleichtert. 

3 So genannte Nachrangdar lehen ha-
ben darüber hinaus den Vor teil, dass der
Dar lehensgeber für das ERP-Kapital – in
diesem Fall die KfW – in der Reihe der
Gläubi ger ganz hinten steht. Das heißt:
Sollte das Unterneh men nicht mehr in
der Lage sein, seine Kre dite zu tilgen und
seinen Zahlungs ver pflich tun gen nach-
zukommen, wird zunächst ver sucht, alle
anderen Dar le hensgeber zu befriedigen
und erst am Schluss die KfW. Ein Nach -
rang dar lehen erleichtert daher eben-
falls eine weitere Aufnahme von Fremd -
kapi tal, da alle anderen Dar lehens  -
geber im „Fall der Fälle“ Vorrang haben. 

3 Für das Nach rang darlehen trägt die
Bank kein Risiko. Der Bank wird da -
durch die Entschei dung, dem Antrag
zu zustim men, leichter ge macht. Ist das
Unternehmen im Krisen fall nicht mehr
in der Lage, das Darleh en plus Zinsen an
die Bank zurück zuzahlen, muss die Bank
gegenüber der KfW nicht für die Rück -
zah lung der Summe „geradestehen“.

3 Der Gründer bzw. Unter nehmer muss
keine Sicherheiten stellen. Er muss aber
über die für das Vor haben erforderliche
fach liche und kaufmännische Qua lifi ka  -
tion sowie über eine ausreichende un -
terneh merische Ent schei dungs frei heit
verfügen.

Was wird gefördert?
Das „ERP-Kapital für Gründung“ fördert
betriebsnotwendige Investitionen (z. B.
Grundstücks- und Gebäudekosten, Kos -
ten für Betriebs- und Geschäftsaus stat -
tung) und branchenübliche Markt  -
erschließungsaufwendungen. Auch die
Beschaffung bzw. Aufstockung des Wa -
renlagers kann mitfinanziert werden. 

Wie wird gefördert?
15 Prozent (alte Bundesländer) bzw.
10 Pro zent (neue Bundesländer und
Berlin) der gesamten Investitions sum -
me sollte der Antragsteller aus ei ge nen
Mitteln erbringen. Diese Ei gen   mit tel
lassen sich mit dem Nach rang dar le  hen
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auf maximal 45 bzw. 50 Prozent des
Kapital   bedarfs anheben, wobei der ab -
solute Höchstbetrag bei 500.000 Euro
pro An trag steller liegt. Der Rest könnte
z. B. mit dem KfW-Unternehmerkredit
finanziert werden. Die Zinsen sind in
den ersten zehn Jahren der Darlehens -
laufzeit subventioniert, wobei der Zins -
satz in den ersten drei Jahren besonders
vergünstigt ist. Die Laufzeit des Nach  -
rang dar lehens beträgt maximal 15 Jah re,
wobei nach spätes tens sieben Jah ren
mit der Til gung be gonnen werden muss. 

Unternehmerkapital: Kapital 
für Ar beit und Investitionen 
(über 3 Jahre)
Das Programm „Kapital für Arbeit und
Investitionen“ richtet sich an etablierte
Unternehmen der gewerblichen Wirt -
schaft sowie Freiberufler, deren Ge -
schäfts aufnahme bereits mehr als drei
Jahre zurückliegt. 

Was wird gefördert?
Gefördert werden langfristige Inves ti -
tio nen, die einen nachhaltigen wirt-
schaft li chen Erfolg erwarten lassen und
mit denen Arbeitsplätze geschaffen oder
gesichert werden. Zu den förderfähi-
gen Investitionen zählen z. B. Grund -
stücke und Gebäude, Baumaß nahmen,
Kauf von Maschinen, Anla gen und
Einrich tungs gegenständen oder die
Übernahme eines bestehenden Un -
ternehmens. Da rüber hinaus können
Betriebs mittel anteilig in Höhe von 20
Prozent der ge förderten Investi tions-
kosten durch „Kapital für Arbeit und
Investi tionen“ finanziert werden.

Wie wird gefördert?
Die Antragsteller erhalten ein integrier-
tes Finanzierungspaket, welches zu je -
weils 50 Prozent aus einem klassischen
Darlehen der Hausbank und aus einem
Nachrangdarlehen der KfW, für das
keine Sicherheiten erforderlich sind, be  -
steht. Die Hausbank wird für die Nach -
rangtranche von der Haftung be freit.
Beide Darlehen sind fest mitei nan der
verkoppelt und haben eine Lauf  zeit von
zehn Jahren. Sie unterscheiden sich je -
doch hinsichtlich der tilgungsfreien An   -
laufjahre. So muss beim Haus bank dar -
lehen bereits spätestens nach zwei Jah -
ren mit der Tilgung be gonnen werden,

1) ERP = European Recovery Program: Marshall planhilfen der USA, die im ERP-Sondervermögen zusammengefasst wurden und seitdem als zinsgünstige Kredite für Exi stenz gründer und
gewerbliche Unternehmen vergeben werden.
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Fortsetzung auf Seite 8

während das Nach rang dar leh en sieben
Jahre tilgungsfrei bleibt. Die Zins sätze
sind für beide während der gesamten
Laufzeit fest. Wie beim „ERP-Kapital für
Wachstum“ ori en tiert sich der Zinssatz
für das Nach rang dar lehen nach dem
Grad der Bo nität des Antrag stellers. Pro
Vorhaben eines An trag stel lers können
maximal vier Mio. Euro – also jeweils
zwei Mio. Euro Haus bank dar lehen und
Nach rang  dar lehen – be antragt werden.

Unternehmerkredit der 
KfW Mittel standsbank 
Der „Unternehmerkredit“ der KfW
Mittelstandsbank kann auch von Exis -
tenzgründern mit ausreichender fach -
li cher und kaufmännischer Quali fi ka -
tion genutzt werden. Daneben steht
das Pro gramm mittelständischen Un ter -
neh men der gewerblichen Wirt schaft
sowie Frei  be ruflern mit einem Jahres -
umsatz von maximal 500 Mio. Euro
zur Verfügung.

Was wird gefördert?
Der „Unternehmerkredit“ finanziert
lang fristige, zinsgünstige Investi tio -
nen, die einen nachhaltigen wirtschaft -
l i chen Erfolg erwarten lassen. Dazu ge  -
hören z. B. neben dem Erwerb von
Grund stücken und Gebäuden auch Bau-
maß nahmen sowie der Kauf von Ma -
schi nen, Anlagen und Einrichtungs -
gegen stän den. Eben falls mitfinanziert
werden die Übernahme eines beste-
henden Unter neh mens und der Er werb
einer tätigen Beteili gung genauso wie
die Beschaf fung und Auf stockung des
Material-, Waren- oder Ersatzteillagers.

Wie wird gefördert?
Der Kredithöchstbetrag liegt bei zehn
Mio. Euro. Der „Unternehmer kredit“
kann bis zu 100 Prozent der förderfähi-
gen Investitions kosten abdecken. Die
Kredit  laufzeit beträgt in der Regel zehn
Jahre bei höchstens zwei tilgungsfreien
An lauf jahren. Auf Wunsch kann die
Lauf zeit zwölf Jahre betragen. Für In -
vesti tions  vorha ben, bei denen min -
destens zwei Drittel der förderfähigen
Kos ten auf Grunder werb, ge werb li che
Bau kosten oder den Er werb von Un ter -
nehmen und Beteili gun gen entfallen,
ist sogar eine Lauf zeit von bis zu 20 Jah -
ren bei maximal drei tilgungsfreien  An-
laufjahren möglich. Der Zins satz ist für
die ersten zehn Jahre festgeschrie ben,

auf Wunsch ist auch eine Zinsfest schrei -
bung für die gesamte Darlehens laufzeit
möglich. Somit hat der Kredit neh mer
eine sichere Kalkula tions grund  lage. Die
Darlehen sind vom Kreditneh mer bank-
üblich zu besichern, wobei Form und
Umfang der Sicher hei ten zwi schen dem
Antragsteller und seiner Haus bank ver-
einbart werden. Un ter neh men, die seit
mind. zwei Jahren am Markt tätig sind,
können eine 50-prozentige Haftungs -
frei stellung beantragen. Den Zinssatz
für den Unter neh mer kredit legt die
Haus bank risikogerecht nach Boni tät
und Sicher heiten fest. 

KfW-Sonderprogramm 2009
Um der Wirtschaftskrise zu begegnen,
hat die Bundesregierung eine Reihe
von Maßnahmen beschlossen und auf
den Weg gebracht. Sie sind in den
Konjunkturpaketen I (Beschäfti gungs -
sicherung durch Wachstumsstärkung)
und II (Pakt für Beschäftigung und
Stabilität in Deutschland) gebündelt.
Ein 100-Mrd.-Euro-Bürgschaftsrahmen
für Kredite an Unternehmen sichert die
Kreditversorgung der Wirtschaft. 

Was wird gefördert?
Das KfW-Sonderprogramm 2009 soll
die Kreditversorgung der Wirtschaft
und insbesondere mittelständischer
Unternehmen sichern, denen (z. B. auf-

grund mangelnder Sicherheiten) Kre di te
nicht gewährt werden. Antrags berech -
tigt sind Angehörige der Freien Berufe
sowie in- und ausländische Un terneh men
der gewerblichen Wirt schaft, die sich
mehrheitlich in Privatbesitz befinden
und deren Gruppenumsatz 500 Mio.
Euro nicht überschreitet. Ge för dert wer-
den:

3 Investitionen, die einer mittel- und
langfristigen Mittelbereitstellung
bedürfen und einen nachhaltigen wirt-
schaftlichen Erfolg erwarten lassen

3 Betriebsmittel einschließlich Waren-
lager sowie sonstiger Liquiditätsbedarf

Wie wird gefördert?
Darlehen: Die Förderung erfolgt in
Form eines Darlehens. Die Höchst -
summe be trägt 50 Mio. Euro pro Vor -
haben. Damit können bis zu 100 Prozent
der förderfähigen Investitionskosten
bzw. Betriebs mittel finanziert werden.
Haftungs freistellung: Für die Finan zie -
rung von Investitionen kann eine Haf -
tungsfreistellung des durchleitenden
Kreditinstituts von 90 Prozent und für
die Finanzierung von Betriebsmitteln
eine Haftungs frei stel lung von 60 Pro -
zent beantragt werden.
Frist: Das KfW-Sonderprogramm 2009

Defizite bei der Unternehmensgründung 

Soviel Prozent der Gründer in der IHK-Gründungsberatung…

56

…haben kaufmännische Defizite 
(Preiskalkulation, Kostenrechnung, betriebswirtschaftliche Planrechnungen)

51
…haben sich zu wenig Gedanken zum Alleinstellungsmerkmal ihrer Geschäftsidee gemacht

46
…haben die Finanzierung ihrer Gründung nicht gründlich durchdacht

46

…schätzen die notwendigen Startinvestitionen/laufenden Kosten zu niedrig ein 
(z. B. Steuerzahlungen)

43
…äußern unklare Vorstellungen zur Kundenzielgruppe

36
…können ihre Produktidee nicht klar beschreiben

38
…schätzen den zu erwartenden Umsatz unrealistisch hoch ein

30
...haben unzureichende Fach-/Branchenkenntnisse

Quelle: DIHK-Gründerreport 2008
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Bankdarlehen: Darlehen zu banküb-
lichen Zinsen, bei dem der Darlehens -
betrag in einer Summe bereitgestellt
wird. Die Rückzahlung er folgt in fest-
gelegten Raten oder in einer Summe
am Ende der Lauf zeit. Ein Darlehen
kann langfristig (ab vier Jahre Laufzeit),
mittelfristig (ab sechs Monate) oder
kurzfristig (bis sechs Monate) sein. Das
Bank dar le hen ist in der Regel günstiger
als der k Kon  to kor rent kredit. 
Bereitstellungsprovision: Die Bank
berechnet für einen eingeräumten,
aber nicht in Anspruch genommenen
Kredit zusätzliche Kosten.  
Beteiligungsfinanzierung: Bezeich -
nung für die Beschaffung von Eigen -
kapital eines Unternehmens durch Ka -
pitalein lagen neu hinzukommender
Gesell schafter (tätige Beteiligung, auch
unter Einsatz öffentlicher Mittel) oder
durch eine stille Beteiligung. Vor sicht:
Es müssen die rechtlichen Vor schriften
der jeweiligen Gesell schafts art beach-
tet werden (z. B. Aktien gesetz bei AG,
GmbH-Gesetz bei GmbH).
Beteiligungsgesellschaft: stellt Kapi  -
tal zur Verfügung, ohne dafür banküb-
liche Sicherheiten zu verlangen. Behält
sich dafür u. a. Mitspracherechte, G e -
winn betei li gung und Zinsen für das ein-
gesetzte Kapital vor k Risiko kapital.
Bürgschaftskredit: Jedes Kredit insti  -
tut verlangt bankübliche Sicher heiten
für die Gewährung eines Kredites. Man -
gelt es beim Kredit nehmer an ausrei-
chenden Sicherheiten, können Bürg -
schaf ten weiterhelfen. Öffentlich geför-
derte Bürgschafts banken in allen Bun -
deslän dern sichern Kredite mit einer
Bürg schaft von maximal 1 Mio. Euro ab.

E ffektivzins/anfänglicher effektiver
Jahreszins: zeigt Ihnen die tat säch li -
chen Kosten für einen Kre dit als Pro -
zent zahl an und berücksichtigt auch die
ein maligen Gebüh ren, ein mög liches
Dis agio (Auszah lung unter 100 Prozent)
und den Nomi nalzins. Der Effek tivzins
liegt in der Regel über dem No minal zins.

Haftungsfreistellung: Das KfW-
StartGeld der KfW Mittel stands  bank ist
immer mit einer Haftungsfreistellung
ausgestattet. Das bedeutet: Die KfW
Mittelstandsbank haftet – für den Fall,
dass der Kredit neh mer seinen Kredit
nicht zurückzahlen kann – gegen über
der Hausbank für 80 Prozent der
Kredit summe. Der Gründer haftet

natürlich trotzdem für die vollständige
Rückzahlung des Darlehens.
Hausbank: die Bank oder Spar kasse,
bei der Sie Ihr Geschäfts konto haben
und ggf. Kredite in An spruch nehmen
und über die Sie öffentliche Förder dar -
lehen beantragen.

Kontokorrentkredit: Kredit, der über
das Geschäftskonto läuft. Er kann in ner-
halb einer festgesetzten Lauf zeit bis zu
einer vereinbarten Kredit höhe in An -
spruch genommen werden. Entspricht
dem Dispositions kredit für Privatper -
sonen. Für den Kon tokor rent kredit müs -
sen in der Regel höhere Zinsen ge zahlt
werden als für das k Bank dar lehen.

Leasing: Darunter versteht man eine
Mischform zwischen Kauf und Miete
von Investitionsgütern. Vorteil: Sie brau-
chen wenig Eigenkapi tal und keine
Sicherheiten. Sie bleiben liquide. Nach -
teil: Sie haben in der Regel höhere Kos -
ten als bei einem Sofort-Kauf. Also: mit
dem Steuer berater ent scheiden, ob
Leasing für Sie geeignet ist. Nach Ab -
lauf der Grund ver trags dauer kann der
Leasing-Neh mer – wenn er das vorher
vereinbart hat – die ge lea ste Maschine,
das Fahr zeug usw. kaufen. 
Lieferanten(höchst)kredit: Sie bezah -
len eine Ware/Dienstleistung nicht so -
fort, sondern lassen sich ein „Zah lungs -
ziel“ bei Ihren Lieferanten einräumen.
Liquiditätsrechnung: Neben dem Ka -
pitalbedarfsplan muss Ihr Grün dungs-
konzept auch eine Abschätzung Ihrer
Liquidität beinhalten. Die voraus sicht -
lichen Einnahmen des Unter neh mens
werden den voraussichtlichen Ausga -
ben gegenübergestellt. Aus der Diffe -
renz ergibt sich der monatliche Über-
schuss oder der Fehlbetrag, der dann
auch auf Ihren zukünftigen Kapitalbe -
darf rückschließen lässt.

Mezzanine: Mezzanine-Finan zie rung
ist eine Zwischen form von klassischem
Eigenkapital und Fremd kapital. Dazu
gehören u. a. kNach ran gdarle hen, stil-
le, typische und atypische Be tei li gun -
gen, Verkäu fer darlehen. Im In solvenz -
fall werden sie erst nachrangig (nach
den anderen Krediten) bedient und stär-
ken somit die Eigenkapital basis eines
Unternehmens.

Nachrangdarlehen: Für die Ausrei -
ch ung von Nach rang darlehen werden

keine Sicher hei ten benötigt. Bei einer
Insolvenz werden diese Darlehens geber
nachrangig be rücksichtigt, also erst
dann, wenn alle anderen Kredit ge ber
ihre Forderun gen befriedigt haben. Das
Risiko für den Darlehensgeber ist also
vergleichsweise größer, der Zins für
ein Nachrangdar lehen ist daher in der
Regel höher als für einen Bankkredit.

Ö ffentliche Fördermittel: Der Bund,
die Länder und die EU unterstützen 
kleine und mittlere Unternehmen 
mit Fördergeldern. Neben Zuschüssen
handelt es sich dabei vor allem um Kre -
dite mit langen Lauf zeiten, niedrigen
Zins sätzen und tilgungsfreien Jah ren.

Risikogerechter Zins: Die Höhe des
Zinssatzes ist (z. B. beim KfW-Unter neh -
merkredit) abhängig von der Bonität des
Kreditnehmers (z. B. Höhe seines Eigen -
kapitals, Höhe seiner Schulden) und dem
Wert seiner Sicherheiten. Damit gilt: 
Je besser die Bonität und je höher der
Wert der Sicherheiten, desto günstiger 
ist der Zinssatz für den Kreditnehmer.
Risikokapital, auch Venture-Capital:
Ein Unternehmen, eine Bank oder eine
Beteiligungsgesellschaft stellt Ihnen
Kapital zur Verfügung, obwohl Sie keine
ausreichenden Kredit sicherhei ten vor-
weisen können. Grundlage sind allein
die geschätzten Ertragschancen des zu
finanzierenden Objekts. 

Schufa: Schutzgemeinschaft für all ge -
meine Kreditsicherung. Die Schufa sam-
melt Daten über Kredite und Bür g -
schaften und stellt sie Kre dit in sti tuten
auf An frage zur Ver fü gung. So kann z. B.
eine Bank feststellen, ob ein Kunde sei-
nen bisherigen Kreditverpflichtun gen
nachgekommen und erneut kredit-
würdig ist. 
Sicherheiten: Eine Bank gibt nur dann
ein Darlehen, wenn sie sicher ist, das
geliehene Geld auch zurückzubekom-
men. Darlehen werden daher in der
Regel nur gegen Sicher hei ten gegeben.
Dazu zählen z. B. Kfz, Maschinen, Grund-
stücke. Sicherheiten werden von der
Bank verwertet (verkauft), wenn der Kre -
ditnehmer zahlungsunfähig ist.

Vorfälligkeitsentscheidung: Zusätz -
liche Kosten entstehen bei vorzeitiger
Ab lösung eines Darlehens in der Fest -
zinszeit. Der Rest kreditbetrag erhöht
sich entsprechend.

Das Finanzierungs-ABC
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Private Träger

Lokale und private Träger

Kleinkredite

3 „Feuerwehrfonds“ des Westerwälder Initiativen- und Betriebe-Netz e.V.: Einmalige Finanzierung von Gründer/-innen
aus der Region Westerwald; www.wiben.de 

3 GöBi-Fonds, Göttingen: Einmalige Finanzierung bis zu 10.225 Euro für arbeitslose Gründer/-innen aus der Region; 
www.wrg-goettingen.de 

3 Gründerfonds, Paderborn: Kombination aus Zuschuss, zinslosem Darlehen, Bereitstellung eines Senior-Coaches usw.;
www.wfg-pb.de 

3 Kooperationsvereinbarung mit lokalen Akteuren der Wirtschaftsförderung, Sparkasse Düsseldorf;
www.sskduesseldorf.de 

In Deutschland gibt es eine ganze Reihe von Klein- und Kleinstkrediten auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene. Viele
Angebote sind allerdings aus vergaberechtlichen Gründen an bestimmte Förderbedingungen (z. B. Alter, Status der Arbeits -
losigkeit) geknüpft, die nur von wenigen Kleinunternehmern erfüllt werden. Fast alle Programme richten sich zudem an
Gründer bzw. Unternehmen in der Startphase, nicht an bestehende Unternehmen.
Typisch für Microlending-Anbieter sind:

3 Erfolgsprognose: Im Vordergrund steht die unternehmerische Persön lich keit, weitaus weniger der formale Nach  weis von
Qualifikationen durch Zeug nisse, Dokumente usw.

3 Sicherheiten: Eine flexible Besi che rung der Kredite, die auch von vermögenslosen Kleinstunternehmern geleistet werden
kann, ist möglich.

3 Kreditstufen: Kredite werden in Stufen vergeben, je nach Bedarf des Kreditnehmers und an seiner Rück zah lungsfähigkeit
orientiert. 

3 Krisenintervention: Micro len ding-Anbieter suchen bei Krisen ge mein sam mit den Kreditnehmern nach Lösun gen, 
die den Erhalt der Unter neh mung ermöglichen.

Die folgenden Organisationen (DMI-Mikrofinanzorganisationen) sind beim Deutschen Mikrofinanz Institut akkreditiert. 

3 Baden-Württemberg
MONEX Mikrofinanzierung Baden-Württemberg e.V.: Finanzierung von Existenzgründungen, Existenzfestigungen,
Unternehmenswachstum, Konsolidierung von kleinen Unternehmen; www.monex-bw.de

3 Bayern, Sachsen
GUM – Gesellschaft für Unternehmensberatung und Mikrofinanzierung mbH: Finanzierung von
Existenzgründungen, Unternehmenswachstum und Konsolidierung ab 2.000 Euro;  www.gum-deutschland.de 

3 Hessen
KIZ Mikrofinanz: Finanzierung von benachteiligten Gründer/-innen an den verschiedenen Standorten
der „KIZ – Zentrale für Existenzgründung“; www.kiz.de 

3 Niedersachsen
IG-RU/Artel GmbH: Finanzierung bis zu 25.000 Euro für Existenzgründungen, Aufbau und Festigung von Unternehmen
durch Personen mit Migrationshintergrund sowie Existenzgründungen aus der Arbeitslosigkeit; www.ig-ru.de 

3 Nordrhein-Westfalen
AN-Training GmbH: Finanzierung von Existenzgründungen, Existenzfestigung, Investitionen, Betriebsmittel, Wachstum,
Auftragsvorfinanzierung bis max. 10.000 Euro; www.an-training.de
Mozaik Consulting (NRW): Finanzierung von Gründer/-innen mit Migrationshintergrund; Zuwandererunternehmen
in der Nachgründungsphase; www.mozaik-consulting.com 
NORDHAND eG: Finanzierung von Existenzfestigung, Investitionen, Betriebsmittel, Auftragsvorfinanzierung; 
flunke@nordhand-genossenschaft.de
NW-microfinance-consulting eG: Finanzierung von Gründungen und Erweiterungen, Auftragsvorfinanzierung,
Investitionsfinanzierung, Betriebsmittelfinanzierung; www.nw-microfinance.de

3 Rheinland-Pfalz, Saarland 
Mikrofinanzwerk: Finanzierung von kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie Gründer/-innen aus der
Saar-Pfalz-Region; www.mikrofinanzwerk.de 

3 Thüringen
Mikrofinanzagentur Thüringen: Finanzierung von Existenzgründungen und Kleinstunternehmen ins  beson dere
im ländlichen Raum; www.mikrofinanzagentur-thueringen.de

k
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Quelle: Deutsches Mikrofinanz Institut e.V./BMWi, 2009

3 KfW-StartGeld: Darlehen bis 50.000 Euro für Existenzgründungen und junge Unternehmen;
www.kfw-mittelstandsbank.de 

3 „Mikrokredit aus dem KMU Fonds“ der Investitionsbank Berlin: Darlehen für Existenzgründungen bis 10.000 Euro
und „Berlin Start“ bis 25.000 Euro; www.investitionsbank.de 

3 Hamburger Kleinstkreditprogramm der Behörde für Wirtschaft und Arbeit: Darlehen für Existenzgründungen
bis 12.500 Euro; www.existenzgruendung-lawaetz.de 

3 Starthilfe Baden-Württemberg: Einmalige Finanzierung bis zu 100.000 Euro für Existenzgründungen oder bei
Firmenübernahmen; www.l-bank.de 

3 Starthilfe Schleswig-Holstein: Einmalige Finanzierung bis zu 100.000 Euro für Existenzgründungen oder
Existenzfestigungen; www.ib-sh.de 

3 Startkapital des Saarlandes: Einmalige Finanzierung für Existenzgründungen bis zu 25.000 Euro; www.sikb.de 

3 Mikrodarlehen im Starthilfefonds Bremen: Finanzierung von Kleingründungen bis 10.000 Euro Gesamt finanzierungs -
bedarf insbesondere aus der Arbeitslosigkeit: www.wfg-bremen.de, www.bis-bremerhaven.de 

3 Mikro-Darlehen des Ministeriums WAT Mecklenburg-Vorpommern: Einmalige Finanzierung für Existenzgründungen
bis 20.000 Euro; www.gsa-schwerin.de 

3 ESF-Mikrodarlehen Sachsen: Finanzierung bis 20.000 Euro für Kleingründungen insbesondere aus der Arbeitslosigkeit;
www.sab.sachsen.de 

3 „NRW/EU.Mikrodarlehen: Darlehen von 5.000–25.000 Euro für Existenzgründungen; www.nrwbank.de 

Kleinkredit-Angebote von Bund und Ländern

Was?

KfW-StartGeld (Darlehen)

Unternehmerkapital: 
ERP-Kapital für Grün dung
(0 bis 2 Jahre)
(Nachrangdarlehen)

Unternehmerkredit für
Existenzgründer und
Unternehmer

Wo?

AL+NL

AL+NL

AL+NL

Wofür?  

Investitionen,  Betriebsmittel

Investitionen, Warenlager, 
Markterschließung

Investitionen, Warenlager, Betriebsmittel

Für wen?

Handwerk, Handel, 
verarbeitendes Gewerbe,
Industrie, freie Berufe 
(ein schließlich Heil berufe)

Übersicht „Förderung von Gründungen kleiner und mittlerer Unternehmen“

Quelle: BMWi, 2008

3 Kleinkreditprogramm des Landkreises Dahme-Spreewald: Darlehen für Existenzgründungen und Kleinstunternehmen
bis 10.000 Euro; www.wfg-lds.de 

3 MaGNet-Fonds, Rheinhessisches Gründernetzwerk (run), Mainz und Rheinhessen: Einmalige Finanzierung bis 
10.000 Euro für Existenzgründungen aus Arbeitslosigkeit und Sozialhilfe, Menschen mit Behinderungen, Migranten/-innen
in der Region; www.run-rheinhessen.de 

3 München-Fonds, Stadt und Stadtsparkasse München: Darlehen für Existenzgründungen bis 100.000 Euro; www.sskm.de 

3 ProGES, Kassel: Einmalige Finanzierung an Gründer/-innen aus der Arbeitslosigkeit; www.arbeitsfoerderung-kassel.de 

3 Projekt Enterprise, iq consult e.V., Brandenburg: Darlehen für junge Gründer/-innen bis 5.000 Euro; www.iq-enterprise.de
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Finanzierungsbeispiele

2. Finanzierungsbeispiel für einen Freiberufler

Eine Ärztin für Hals-Nasen-Ohren macht sich in lang fristig gemieteten Räumen eines Ärztehauses selbs tändig. Die kassen -
ärztliche Vereinigung befürwortet die Förderung der Gründung aufgrund der ärztlichen Qualifikation und des Standortes.

Investitionsplan Euro

Umbaukosten 20.000
Einrichtung 80.000
medizinische Geräte 200.000

Summe 300.000

Finanzierungsplan Euro

eigene Mittel 45.000
ERP-Kapital für Gründung 90.000
Unternehmerkredit 165.000

Summe 300.000

Kapitalbedarf zum Zeitpunkt der Gründung: 300.000 Euro

Weil Ärzte nicht vorsteuerabzugsberechtigt sind, lässt sich bei ihnen die Mehrwertsteuer ebenfalls mit finan zieren –
im Gegensatz zu Vorhaben der gewerblichen Wirtschaft.

Quelle: BMWi, 2008

1. Finanzierungsbeispiel für eine gewerbliche Unternehmensgründung in den alten Bundesländern

Eine Bau- und Möbeltischlerei wird gegründet. Zu finanzieren sind: ein Hallenneubau für die Fertigung von Fenstern, Türen
und Rollläden aus Holz und Kunststoff, die entsprechenden Maschi nen und Geräte zur Produk tion, ein Fahrzeug für die beiden
Mitarbeiter sowie die Materialaus stattung. 

Investitionsplan Euro

Kosten für Neubau 270.000
Maschinen/Geräte 70.000
Fahrzeug 30.000
Material 30.000

Summe 400.000

Finanzierungsplan Euro

eigene Mittel 60.000
ERP-Kapital für Gründung 120.000
Unternehmerkredit 220.000

Summe 400.000

Kapitalbedarf zum Zeitpunkt der Gründung: 400.000 Euro

Alle Anforderungen und Fördergrenzen sind beachtet: Es sind 15 Prozent Eigenmittel vorhanden; zusammen mit dem
ERP-Kapital für Gründung (30 Prozent) machen sie 45 Prozent der Investitionen aus. Mit dem Unternehmerkredit kann die
Finanzierungslücke geschlossen werden. Der Unterneh mer kredit kann über 20 Jahre laufen, weil die Baukosten einen
Groß teil der Investitionen ausmachen.

GründerZeiten



IV

Nr. 06, aktualisierte Ausgabe Februar 2009

FinanzierungsbeispieleGründerZeiten

Wie viel Eigenkapital – wie viel Fremdkapital?

3. Finanzierungsbeispiel für eine gewerbliche Unternehmensgründung in den neuen Bundesländern

Ein Zuliefererbetrieb für den Maschinenbau soll errichtet werden. Es bestehen bereits gute Verbindungen zu Auftrag gebern,
der Gründer ist qualifiziert, das Sortiment ist marktgängig.

Investitionsplan Euro

Umbaukosten 150.000
Einrichtung/Maschinen 200.000
Fahrzeug 50.000
erstes Warenlager 100.000

Summe 500.000

Finanzierungsplan Euro

eigene Mittel 50.000
ERP-Kapital für Gründung 200.000
ERP-Regionalförderprogramm 250.000

Summe 500.000

Kapitalbedarf zum Zeitpunkt der Gründung: 500.000 Euro

Alle Anforderungen und Fördergrenzen sind beachtet: In den neuen Ländern sind die Förderbedingungen großzügiger als in
den alten. Es gibt Unternehmerkapital für Grün  der als eigenkapitalersetzendes Darlehen auch dann, wenn die 15 Prozent
Eigenmittel nicht ganz er reicht werden. Während im ERP-Kapital für Gründung Inves titionen in das erste Warenlager förder -
fähig sind, können diese in der Bemessungs grund lage für das ERP-Regio nal förder programm nicht berücksichtigt werden. 
In diesem Fall kann die Finanzierungslücke jedoch trotz verringerter Bemessungsgrundlage vollständig durch das ERP-Regio -
nalprogramm geschlossen werden. Die Finanzierung des Warenlagers kann somit dem KfW-Unternehmerkapital und den
Eigenmitteln zugeordnet werden. Alternativ könnte der Unternehmer noch für die Finanzierung des Warenlagers den KfW-
Unternehmerkredit beantragen. Wenn nicht genügend Sicher heiten vorhanden sind, kann die Hausbank für das ERP-Regio nal-
förder dar lehen und die Darlehen aus dem Unternehmer kreditprogramm eine Bürgschaft der Bür g schaftsbank beantragen.

4. Finanzierungsbeispiel für eine Klein(st)gründung in den alten oder neuen Bundesländern

Für die Einrichtung eines Übersetzungsbüros werden ein leistungsfähiger PC mit Internetzugang, geeignete Software,
ein Faxgerät, diverse Literatur und Arbeits materialien benötigt.

Investitionsplan Euro

Investitionen 42.000
Betriebsmittelbedarf 10.000

Summe 52.000

Finanzierungsplan Euro

Eigenmittel 2.000
KfW-StartGeld 50.000

Summe            52.000

Kapitalbedarf zum Zeitpunkt der Gründung: 52.000 Euro

Da der Fremdfinanzierungsbedarf 50.000 Euro nicht überschreitet, kann dieser komplett über ein Darlehen aus dem KfW-
StartGeld abgedeckt werden. Im KfW-StartGeld kann ein Betriebsmittelbedarf bis maximal 20.000 Euro mitfinanziert werden.

Tipp: Erkundigen Sie sich auch nach Länderprogram men. Für Forschung, Entwicklung und Innovation, für die Teil nahme
an Messen im In- und Ausland, für Umweltpro gramme oder hinsichtlich steuerlicher Förderung (u. a. Investitionszulagen)
fragen Sie nach speziellen Programmen des Bundes und der Länder. Eine ausführliche Dar stel lung der Programme finden
Sie in der vom BMWi herausgegebenen Broschüre „Wirt schaft liche Förde rung“ und im Internet in der Förder da ten bank
unter www.foerderdatenbank.de.

Quelle: KfW Mittelstandsbank, 2008
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Typische Gründungsfinanzierung mit Förderprogrammen

KfW-StartGeld 
Ein Fremdfinanzierungsbedarf bis 50.000 Euro kann vollständig durch das KfW-StartGeld der KfW Mittelstandsbank 
gedeckt werden.
Alternative für größere Finanzierungssummen
Baustein 1: Eigenkapital Jeder Gründer sollte, wenn er Unternehmerkapital – ERP-Kapital für Gründung nutzen will, in den
alten Ländern 15 Prozent und in den neuen Ländern zehn Prozent seiner gesamten Finanzierungssumme durch eigenes
Geld abdecken können. 
Baustein 2: Unternehmerkapital – ERP-Kapital für Gründung (Unterneh mensalter 0 bis 3 Jahre) Da Gründer meist
deutlich mehr Eigen kapital für die gesamte Finanzierung benötigen als sie selbst aufbringen können, stockt das Unter -
nehmerkapital – ERP-Kapital für Gründung das Eigen kapi taldepot auf maximal 45 Prozent bzw. 50 Prozent in den neuen
Ländern der Finanzierungssumme auf.  
Baustein 3: Unternehmerkredit Mit dem Unternehmerkredit können nun bis zu 100 Prozent der Finanzierungssumme
erreicht werden.
Baustein 4: Hausbankdarlehen Sollte im Finanzierungsplan noch eine Lücke entstehen, so wird diese durch ein
Hausbankdarlehen geschlossen.

Quelle: BMWi, 2009

Förderung für technologieorientierte Gründungen

Öffentliche Unterstützung: BMWi-Internet-Förderdatenbank

High-Tech Gründerfonds
Der High-Tech Gründerfonds investiert
Beteiligungskapital in junge Techno -
logie unternehmen, deren Kern ein
Forschungs- und Entwicklungs  vor ha -
ben ist. Mithilfe einer „Seed-Finan zie-
rung“ sollen die Gründungen und das
Forschungs- und Entwicklungs vor ha ben
bis zur Bereitstellung eines Pro totypen
bzw. eines „proof of concepts“ oder zur
Markt einführung führen. Das junge Un-
ternehmen muss in den alten Bundes -
län dern 20 Prozent, in den neuen Bun -
des ländern 10 Prozent der Beteiligungs -
summe aufbringen. Ne ben dem Start ka -
pital wird durch Coaching maßnah men
die notwendige Betreu ung und Unter -
stützung des Manage ments vermittelt.

Der High-Tech Gründerfonds  wird vom
Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie, der KfW und sechs priva-
ten Investoren finanziert. 
Weitere Informationen: 
www.high-tech-gruenderfonds.de

EXIST-Gründerstipendium 
Das EXIST-Gründerstipendium unter-
stützt Gründerinnen und Gründer aus
Hochschulen und außeruniversitären
Forschungseinrichtungen, die ihre
Gründungsidee in einen Businessplan
umsetzen möchten. Dabei muss es sich
um innovative technologieorientierte
Gründungsvorhaben im produzieren-
den Gewerbe oder innovative wissens-
basierte Dienstleistungen handeln. 

Gefördert werden Wissenschaftler,
Hochschulabsolventen und ehemalige
wissenschaftliche Mitarbeiter,
Studierende sowie Gründerteams bis zu
drei Personen. Teams, die sich mehr-
heitlich aus Studierenden zusammen-
setzen, werden nur in Ausnahmefällen
gefördert.

Die Förderung besteht aus einem Sti -
pendium plus Kinderzuschlag sowie
der Erstattung von Sachausgaben
oder Coaching-Kosten.
Der Antrag wird über die staatliche
Hochschule oder außeruniversitäre
Forschungseinrichtungen gestellt.
Weitere Informationen: 
www.exist.de

Mit der Förderdatenbank im Internet
gibt die Bundesregierung einen voll-
ständigen und aktuellen Überblick
über die Förderprogramme des Bundes,
der Länder und der Europäischen
Union. Sie wurde soeben vollständig
überarbeitet und präsentiert sich nun
noch nutzerfreundlicher als vorher. 

Such- und Selektionswege
Schnell- und Detailsuche: z. B. nach
Fördergebiet, Förderberechtigte, För -
der bereich, Förderart
Förderassistent: hilft, durch Eingabe
von Suchkriterien geeignete Förder -
prog  ramme auszuwählen

Inhaltsverzeichnis: sortiert nach För der  -
themen
Suche nach FuE-Bereichen: möglich
für technologieoffene und technologie-
spezifische Förderung 
Ergebnisliste: Kurztext zu jedem gefun-
denen Programm 
Dokumentansicht: aktuelle Hinweise
zu Programmen (Verfügbarkeit, An -
sprech partner, weiterführende Infor -
ma tionen usw.)

Informationsrubriken
Einführende und erläuternde Infor ma -
tionen über die Grundlagen und die
Praxis der Förderung

www.foerderdatenbank.de
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10 Merkpunkte für das Bankgespräch
1. Gründlich vorbereiten
Zur Vorbereitung gehören für Existenz -
gründer ein schriftlicher Businessplan
(in Kurzform), für Unternehmer eine
Un ternehmens- und Vorhabens be -
schrei  bung. Überlegen Sie sich über zeu   -
gende Antworten auf mögliche Fragen. 

2. Rechtzeitig Termin vereinbaren
Vereinbaren Sie frühzeitig einen Ge -
sprächstermin mit der Bank. Aber nicht
zu früh: Viele Existenzgründer kom-
men erst kurz vor dem Gründungsstart
und können dann die Bank im ersten
Durchgang nicht überzeugen. Folge:
Zeitdruck. 

3. Selbstbewusst auftreten
Treten Sie selbstbewusst und nicht als
Bittsteller auf. Übertreiben Sie dabei
aber nicht. Schaffen Sie vielmehr Ver -
trauen. Machen Sie deutlich, dass Sie
Ihr „Handwerk“ verstehen, dass Sie
einen Kredit zuverlässig zurückzahlen
werden. 

4. Berater mitnehmen
Ein Gründungs- oder Unter neh mens -
berater kann zu wichtigen Fragen sei-
nen Eindruck ergänzen. Stimmen Sie
aber auf alle Fälle die Gesprächsinhalte
und -taktik vorher ab. Letztendlich
müssen Sie über alle Details Ihres Vor -
ha bens Bescheid wissen und Auskunft
geben. 

5. Rentabilität darlegen
Schildern Sie, warum die geplanten

Investitionen notwendig sind. Begrün -
den Sie, welches Umsatz- und Ertrags -
potenzial die Investition schafft und
wie Sie sich von der Konkurrenz abhe-
ben. Belegen Sie Ihre Argumente mit
den entsprechenden Unterlagen. 

6. Vergleichsangebote einholen
Gehen Sie nicht nur zu einer Bank oder
Sparkasse. Ho len Sie unbedingt Alter -
nativ ange bote von anderen Banken
ein. Er wähnen Sie bessere Angebote in
Ver handlungs gesprächen.  

7. Durchaus verhandeln
Verhandeln Sie ruhig. Wer nicht verhan-
delt, zeigt sich als schlechter Unter neh -
mer. Spielräume für Entschei dun gen
und Konditionen gibt es fast immer.
Dafür lohnt es sich, die Angebote der
Konkurrenz-Institute zu kennen. 

8. Unterlagen stützen Argumente

3 Lebenslauf mit beruflichem Wer -
de  gang

3 Arbeits- und Prüfungszeugnisse

3 Businessplan in Kurzfassung. Darin
sollte beschrieben werden: Pro duk -
tions- und Leistungs pro gramm,
Absatz- und Kunden struktur,
Rechtsform, evtl. haftende
Gesellschafter, Personal planung

3 Umsatz- und Kostenplan (möglichst
mit Kostenvoranschlägen)

3 Verträge (Miet-/Pacht-, Gebiet-,
Leasing-, Franchise-Verträge u. a.)

3 Nachweis über vorhandenes Eigen -
kapital

3 Liquiditätsplan 

3 Rentabilitätsvorschau

3 Liste über Sicherheiten 

3 Kapitaldienstberechnung: Liste
der voraussichtlichen Zins- und
Til gungs kosten über die zu be -
antra gende Kredit summe

3 Bericht über eine Existenz  grün -
dungs beratung durch einen
Be rater

9. Protokoll schreiben
Halten Sie die wichtigsten Gesprächs -
ergebnisse in einem Protokoll schriftlich
fest. Schicken Sie es an Ihre Gesprächs -
partner und bitten Sie um eine Bestäti -
gung.

10. Wenn die Bank „nein“ sagt
Das bedeutet nicht unbedingt das Aus
für Ihr Vorhaben. Fragen Sie nach den
Gründen für die Ablehnung. Überarbei-
ten Sie Ihr Konzept. Sprechen Sie weitere
Kreditinstitute an.

eTrainings zur Finanzierung für Gründer 
und Unternehmen

Mit den interaktiven Lernprogrammen „Vorbereitung auf das Bankgespräch“
und „Gründungs- und Wachstumsfinanzierung“ unterstützt das  BMWi Grün de -
rinnen und Gründer sowie junge Unternehmen dabei, die Finanzierung ihres
Vorhabens vorzubereiten. Die eTrainings enthalten vielfältige Übungsaufgaben,
praxisnahe Informationstexte und weiterführende Links. 

Ergänzend steht jeweils 
eine Begleitbroschüre  im 
pdf-Format zur Verfügung.

Start der eTrainings 
unter 
www.existenzgruender.de/  
gruendungswerkstatt

Finanzierungsbedarf von Existenzgründungen

2006 in % aller Gründungen
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Quelle: KfW-Gründungsmonitor 2008
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Zur Gründungsplanung gehört auch die
exakte Ermittlung des kurz- und lang-
fristigen Kapi tal be darfs. Dieser wird
durch Eigen- und Fremdkapital gedeckt.

Eigenkapital gibt Sicherheit 
Je mehr Eigenkapital, desto besser: Es
verringert die Gefahr von Liquiditäts -
pro  ble men, die schon bei kleineren
Abwei chungen von den Plandaten auf-
treten können (z. B. durch Vorfinanzie -
rung von Auf trä gen, geringere Um -
sätze bei der Markt einfüh rung, FuE-
Auf wendungen usw.). 

Eigenkapital macht unabhängig
Nur wer über ausreichend Eigen ka pi tal
verfügt, kann schnell und flexibel auf
erneuten Finanzie rungs be darf (z. B. In  -
vesti tion bei Marktän de rung) rea gie ren.

Unternehmerkapital: ERP-Kapital
für Gründung 
Mit dem Förderprogramm des Bundes
bietet die KfW Mittelstands bank Exis -
tenz gründern mit tragfähigem Kon zept
so genannte Nachrang darlehen an, für
die der Gründer keine Sicherhei ten stel  -
len muss. Durch die nachrangige Haf -
tung und den Verzicht auf Si cher heiten
er fül len diese zinsgünstigen Mit  tel die
Ei genkapitalfunktion. Sie können bis
zu zwei Jahre nach Geschäftseröf f nung
beantragt werden.

Partner: Eigenkapital und 
Know-how
Eigenkapital kann auch durch Ge schäfts  -
partner ins Unternehmen fließen.
Da rüber hinaus bringen solche Partner
oft auch zusätzliches Know-how und
tatkräftige Unterstützung ins Unter -
neh men ein. 

Kapitalbeteiligungsgesell schaften
Anstelle eines Partners kann eine private
oder öffentlich geförderte Kapitalbeteili -
gungs gesellschaft, eine so genannte
Mittelständische Beteiligungs gesell -
schaft, gesucht werden. Mittelständische
Beteiligungsgesellschaften sind regional
tätig und es gibt sie in jedem Bundesland.
In der Regel in vestieren sie Beteiligungs -
sum  men ab 100.000 Euro, viele bieten
aber Sonderprogramme für Existenz -
gründer mit verbilligten Konditionen
bereits ab 20.000 Euro an. Mittel stän di -
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Eigenkapital: Der Schlüssel zur Existenzgründungsfinanzierung

sche Beteiligungsgesellschaften enga -
gieren sich meist in Form einer stillen
Beteiligung mit günstigen Konditio nen,
ohne sich an der Geschäftsführung des
Unternehmens zu beteiligen. Außer dem
fordern sie keine Teilnahme am Zu -
wachs des Unternehmenswerts, der
Unternehmer muss am Ende der Lauf -
zeit die Beteiligungssumme lediglich
zum Nominalwert zurückzahlen. Bei
den gewinnorientierten privaten Be tei -
ligungsgesellschaften stehen indi vidu -
elle Konditionengestaltung, Teilnahme
am Wertzuwachs und Mitspracherege -
lungen stärker im Vordergrund.

Venture-Capital 
Wenn das Gründungskonzept zwar
riskant ist, aber auch überdurchschnitt-
liche Chancen birgt, so kommen auch
so genannte „Venture-Capital“-Gesell -
schaf ten in Be tracht. Sie wollen meist
deutlich höhere Summen einsetzen (ab
500.000 Euro) und erwarten höhere
Ren di ten. Ihr Vorteil liegt in ihrer ho hen
Finan   zierungskompetenz und Finanz  -
kraft. Wichtige Eigenschaften, um zu -
künftige Finan zierungsrunden, die
beim Unterneh menswachstum auftre-
ten, mitzutragen. Außerdem beraten
sie den Un ter nehmer bei allen wichti-
gen Entschei dungen.

Beteiligungen bei technologie -
orientierten Gründungen: 
ERP-Startfonds
Besondere Bedeutung für den Standort
Deutschland kommt technologieorien-
tierten Gründungen zu. Die KfW Mit -

telstandsbank bietet innovativen Grün -
dungsvorhaben im Verbund mit Be tei -
ligungs gesellschaften oder auch priva-
ten Be teiligungspartnern, so ge nann -
ten „Business Angels“, be son dere Betei -
ligungen an. Voraus set zung ist, dass
sich Partner oder Partner gesell schaft in
mindestens gleicher Hö he wie die KfW
am Un terneh men beteiligen, das Grün -
dungs unternehmen in der Rechts form
einer Kapitalgesell schaft geführt wird
und nicht älter als zehn Jahre ist. 

High-Tech Gründerfonds
Sofern die Gründung im Kern ein FuE-
Vorhaben ist, bietet der gemeinsam von
Bund, KfW und Industrie aufgelegte
High-Tech Gründerfonds eine spezielle
Finanzierung des Startkapitals als Kom -
bination aus verbilligten Beteili gungen
und Darlehen bis zu 500.000 Euro an.
Voraussetzung ist, dass das Unter neh -
men nicht älter als ein Jahr ist.

Eigenes Kapital verhilft zu einem
guten Rating und zu Fremdkapital
Wer eigene Mittel riskiert, kann allge-
mein erwarten, dass er andere von sei-
nem Vorhaben leichter überzeugen
und zur Kreditvergabe bewegen kann.
Außerdem dient der Anteil eigener
Mittel den Banken als ein wichtiges Kri -
terium bei der Bonitätsbeurteilung im
Ratingverfahren: Je höher die Kredit -
würdigkeit ist, desto geringere Zins sätze
werden für Kredite verlangt.

Dr. Ljuba Haunschild, Institut für
Mittelstandsforschung, Bonn

Gründe für Kreditablehnungen

28,7

28,2

14,9

4,1

2,7
Quelle: KfW – Unternehmensbefragung Unternehmensfinanzierung, 2008

59,4

49,2

veränderte Geschäftspolitik der Bank

Rentabilität des Unternehmens zu gering

Investitionsvorhaben zu risikoreich

Investitionsvorhaben überzeugte inhaltlich nicht

formale Darstellung überzeugte nicht

unzureichende Sicherheit
Angaben in % (Mehrfachnennungen möglich)

EK-Quote zu niedrig



Gründer und junge Unternehmen
erfahrungsgemäß schwierig. Das soll
ein innovatives Förderinstrument nun
ändern: der Mikrofinanzfonds
Deutschland. 

3 Kein Risiko für die Hausbank:
Der Mikrofinanzfonds Deutschland
nimmt Banken, die an Existenzgründer
und junge Unternehmen Mikrokredite
von bis zu 10.000 Euro mit kurzen
Laufzeiten (ca. zwei Jahre) vergeben,
das Kreditausfallrisiko vollständig ab. 

3 Geld nur bei Beratung: Anlauf -
stelle für den Gründer ist der Mikro -
finanzierer und nicht die Hausbank.
Dem Kreditnehmer wird durch den
Mikrofinanzierer ein persönlicher Be -
rater zur Seite gestellt, der den Kre dit -
antrag mit vorbereitet. Dieser Be ra ter
bleibt mit dem Gründer auch nach der
Kreditvergabe in enger Ver bin dung.
Mit der Bewilligung des Kre dits ver -
pflich tet sich der Gründer, für die ge -
samte Kreditlaufzeit an einem Moni -
toring teilzunehmen. Das bedeutet: Er
muss monatlich Zahlen zu Um satz,
Forderungen, Verbin dlich keiten und
Kunden an seinen Berater übermitteln.
Zeichnen sich Krisen signale ab, wird
dieser eingreifen.

3 Initiatoren: Bun desministerium
für Wirtschaft und Technologie
(BMWi), Bundes minis terium für Arbeit
und Soziales (BMAS), GLS Bank sowie
KfW Banken gruppe. 
Weitere Informationen:
www.mikrofinanz.net
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Gründung aus der Arbeitslosigkeit

Bezieher von Arbeitslosengeld können bei einer Gründung den Gründungs -
zuschuss in Anspruch nehmen. 

Phase 1: In den ersten neun Mona ten nach dem Unterneh mens start erhalten
Gründer Leistungen in Höhe ihres individuellen mo natli chen Arbeitslosen gel -
des. Zusätz lich gibt es eine monatliche Pauschale von 300 Euro, damit sie sich
freiwillig in den gesetzlichen Sozial versiche rungen absichern können.

Phase 2: Nach Ablauf der ersten neun Monate kann sich eine zweite Förder phase
von weiteren sechs Monaten anschließen. In diesem Zeitraum wird nur noch die
Pauschale von 300 Euro für die Sozialversicherung gezahlt. Allerdings müssen
Gründerinnen und Gründer vor Beginn der zweiten Förderphase ihre Geschäfts -
tätigkeit und ihre hauptberuflichen unternehmerischen Aktivitäten nachweisen. 
Es werden nur Haupterwerbsgründungen gefördert (also keine Neben erwerbs -
gründungen), die einen Arbeitsumfang von mindestens 15 Stunden pro Woche
haben müssen. Gefördert wird nur, wer auch tatsächlich arbeitslos ist und bei
Aufnahme der selbständigen Tätigkeit noch einen Anspruch auf Arbeits losen geld
von mindestens 90 Tagen hat. Für Bezieher von ALG II kommt für eine Gründung
das Einstiegsgeld infrage (s. GründerZeiten Nr. 16 „Existenz gründung aus der
Arbeitslosigkeit“).

Print- und Online-
Informationen
Bundesministerium für Wirtschaft
und Technologie (BMWi)

Broschüren und Infoletter: 
3 Starthilfe – Der erfolgreiche Weg in die

Selbständigkeit
3 Wirtschaftliche Förderung. Hilfen für

Investitionen und Innovationen
3 GründerZeiten Nr. 7 „Kapitalbedarf und

Rentabilität“
3 GründerZeiten Nr. 17

„Gründungskonzept/Businessplan“
3 GründerZeiten Nr. 27 „Sicherheiten und

Bürgschaften“

CD-ROM: 
3 Softwarepaket für Gründer und junge

Unternehmen

Bestellmöglichkeiten:
Bestelltel.: 03018 615 4171
bmwi@gvp-bonn.de
Download u. Bestellfunktion: 
www.existenzgruender.de

Internet:
3 BMWi-Existenzgründungsportal 

www.existenzgruender.de
3 Förderdatenbank

www.foerderdatenbank.de

Kontakte (Auswahl)
BMWi-Förderberatung
Tel.: 03018 615 8000

Infocenter der KfW Mittelstandsbank
Tel.: 01801 241124

ist zeitlich befristet bis Ende 2010. 
Wichtig: Förderprogramme der
Länder und des Bundes vergleichen
Existenzgründer und junge Unter neh -
mer sollten die Angebote der Lan des -
för derung mit denen der ERP-/KfW-
Förderung vergleichen. Sinnvoll kann
es auch sein, die ERP-Mittel mit Förder -
programmen des jeweiligen Bundes -
lan des zu kombinieren. Hier ist aller-
dings darauf zu achten, dass bei einzel-
nen Landesprogrammen die gleichzei-
tige Inanspruchnahme von Bundes-
und Landesmitteln ausgeschlossen sein
kann. 

SCHUFA-Auskunft bei Beantragung
von Förderkreditprogrammen
Ab 01.03.2009: Gründer, Freiberufler,
Kleingewerbetreibende, natürliche Per-
sonen, die Gewerbeimmobilien vermie-
ten oder verpachten, und Gesell schaf -
ter einer GbR müssen ab dem 2. Quartal
2009 für die folgenden Kredit-Pro gram-
me eine SCHUFA-Auskunft vorlegen:

3 KfW-Unternehmerkredit mit
Haftungsfreistellung 

3 Unternehmerkapital – ERP-Kapital
für Gründung 

3 Unternehmerkapital – KfW-Kapital
für Arbeit und Investitionen 

3 ERP-Innovationsprogramm 

Mikrofinanzfonds Deutschland: 
bis 10.000 Euro 
Der Zugang zu Kleinkrediten ist für


